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Bei beamtenrechtlichen Ernennungen ist bei der Bewerberaus-
wahl der Grundsatz der Bestenauslese nach Art. 33 Abs. 2 GG
maßgebend. Die im behördlichen Auswahlverfahren unterlege-
nen Bewerber nehmen verstärkt gerichtlichen Rechtsschutz in
Anspruch und lassen dabei überprüfen, ob die Auswahlent-
scheidung unter Beachtung der Kriterien Eignung, Befähigung
und fachliche Leistung getroffen worden ist. Im nachfolgenden
Beitrag sollen die wesentlichen Gesichtspunkte und neue Ten-
denzen der jüngsten Rechtsprechung zu Art. 33 Abs. 2 GG auf-
gezeigt werden.

I. Einleitung

Sowohl nach Art. 33 Abs. 2 GG als auch nach den Beamtenge-
setzen des Bundes1 und der Länder2 sind bei Ernennungen, also
insbesondere bei Beförderungen, die Kriterien Eignung, Befä-
higung und fachliche Leistung für die Bewerberauswahl ent-
scheidend. In diesem Zusammenhang fällt auf, dass in den letz-
ten Jahren nicht nur die Verwaltungsgerichte mit Fragen zum
Grundsatz der Bestenauslese nach Art. 33 Abs. 2 GG befasst
waren, sondern auch das Bundesverfassungsgericht über die
Verfassungsbeschwerde nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a, 33 Abs. 2
GG in jüngster Zeit sich verstärkt gerade mit dieser Thematik
auseinandergesetzt hat 3.

Dabei hat die Rechtsprechung der Verfassungs- und Verwal-
tungsgerichte bei der Anwendung des Grundsatzes der Besten-
auslese nach Art. 33 Abs. 2 GG in jüngster Zeit erfreulicher-
weise die Position des im Verwaltungsverfahren unterlegenen
Bewerbers gleich in mehreren Punkten gestärkt. Hierbei geht es
insbesondere um folgende Gesichtspunkte:

– Das Gebot der Bestenauslese erfordert auch die Erstellung
hinreichend differenzierter Beurteilungen durch den Dienst-
herrn.

– Ist die Gesamtbewertung der dienstlichen Beurteilung meh-
rerer Bewerber (annähernd) gleich gut, so sind zunächst wei-
tere leistungsbezogene Kriterien bei der Bewerberauswahl
heranzuziehen.

– Den Stellenwert von Anforderungsprofilen und Auswahlge-
sprächen im Verhältnis zur dienstlichen Beurteilung bei der
Bewerberauswahl.

– Die Frage, ob und inwieweit von der Dienststelle festgelegte
Mindestwartezeiten bei Beförderungen mit Art. 33 Abs. 2
GG vereinbar sind.

– Die Verpflichtung der Dienststelle zur rechtzeitigen Infor-
mation der unterlegenen Mitbewerber und die damit verbun-
dene Pflicht zur schriftlichen Dokumentation der wesentli-
chen Gesichtspunkte der Auswahlentscheidung.

– Die Folgen, wenn sich die Dienststelle nicht an die Verpflich-
tung zur rechtzeitigen Information oder an eine einstweilige
Anordnung des Verwaltungsgerichts nach § 123 VwGO ge-
bunden hält und damit gegen das Gebot des effektiven
Rechtsschutzes verstößt.

II. Die Anwendung des Grundsatzes der Besten-
auslese

Der Grundsatz der Bestenauslese nach Art. 33 Abs. 2 GG gilt
bei allen Ernennungen, also insbesondere bei Beförderungen4.
Die Regelung gilt auch dann, wenn ein ausgeschriebener Beför-
derungsdienstposten zunächst nur übertragen und der ausge-
wählte Bewerber erst zu einem späteren Zeitpunkt ohne weite-
res Auswahlverfahren befördert werden soll5.

Der Grundsatz der Bestenauslese gilt dagegen nicht zwingend
bei bloßen Umsetzungen oder Versetzungen, weil es sich hier-
bei nicht um Ernennungen handelt6. Dabei hat der Dienstherr
ein Ermessen, ob er im konkreten Einzelfall eine Stelle im
Wege der Beförderung oder der Versetzung/Umsetzung beset-
zen möchte7.

Der Grundsatz der Bestenauslese gilt aber auch dann, wenn der
Dienstherr sich dazu entschließt, in einem Auswahlverfahren
sowohl Beförderungsbewerber als auch Versetzungs-/Umset-
zungsbewerber unterschiedslos teilnehmen zu lassen8.

Darüber hinaus ist der Dienstherr berechtigt, ein begonnenes
Auswahlverfahren zur Besetzung einer Beförderungsstelle aus
sachlichen Gründen jederzeit vorzeitig abzubrechen und zu be-
enden9.

III. Der Rechtsanspruch des Bewerbers

Der Bewerber in einem solchen Auswahlverfahren hat keinen
Anspruch auf Beförderung. Er hat aber einen Anspruch darauf,
dass der Dienstherr die Entscheidung ermessensfehlerfrei aus-
übt, also bei Beförderungen insbesondere die Kriterien Eig-
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